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         W051  

 

 

E h r e n o r d n u n g  
 

Ordnung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten durch 
die Gemeinde Mainhausen (Ehrenordnung)  
 

Aufgrund der §§ 5 und 28 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. 

Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142) zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), hat die Gemeindevertretung der 

Gemeinde Mainhausen in ihrer Sitzung vom 15.11.2016 folgende  
 

Ehrenordnung 
 

beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines  

 

(1)   Die Gemeinde Mainhausen spricht zur öffentlichen Anerkennung von 

Verdiensten um das Gemeindewohl oder das Ansehen der Gemeinde 

Mainhausen Ehrungen aus.  
 

(2)   Ehrungen begründen weder Rechte noch Pflichten, soweit sich aus 

dieser Ordnung nichts anderes ergibt. Auf Ehrungen nach dieser 

Ordnung besteht kein Rechtsanspruch.  
    

(3)   Andere Vorschriften über Ehrungen bleiben von dieser Ordnung 

unberührt.   
 

§ 2 
Arten der Ehrungen  

 

(1)  Ehrungen im Sinne dieser Ordnung sind  
  

a) das Ehrenbürgerrecht  

b) die Ehrenbezeichnungen  
c) der Bürgerbrief  

d) die Ehrenplakette für besondere Leistungen   
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(2)  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mainhausen kann 

besonderen Umständen entsprechend, weitere Ehrungen oder 

Erinnerungszeichen beschließen.   

  

(3)  Personen, denen eine Auszeichnung nach den §§ 3 bis 6 dieser 

Ordnung zuerkannt worden ist, erwerben mit Vollzug der 

Auszeichnung die Befugnis, sich als deren Träger / Trägerin oder 

Inhaber / Inhaberin zu bezeichnen.  

  
 

§ 3 
                       Ehrenbürgerrecht  

 

(1)  Das Ehrenbürgerrecht ist die höchste Auszeichnung, die die 

Gemeinde zu vergeben hat. Sie kann Persönlichkeiten verliehen 

werden, die sich um die Gemeinde außergewöhnlich verdient 

gemacht haben (§ 28 Abs. 1 HGO).  
  

(2)  Über die Verleihung entscheidet die Gemeindevertretung (§ 51 Ziff. 

3 HGO). Vorschlagsrecht steht allen zu, die auch antragsberechtigt 

in der Gemeindevertretung sind.  

  Anträge werden in einer aus Mitgliedern der Gemeindegremien 
bestehenden Arbeitsgruppe beraten.  

  

(3)  Die Verleihung wird durch Überreichung einer Urkunde 

(Ehrenbürgerbrief) vollzogen. In dem Ehrenbürgerbrief sind die 

Verdienste des/der Ehrenbürgers / Ehrenbürgerin und der Beschluss 

der Gemeindevertretung aufzuführen.  

  

 

§ 4 
Ehrenbezeichnung 

 

(1)  Bürger/innen, die als Gemeindevertreter/innen, 

Ehrenbeamt/e/innen, hauptamtliche Wahlbeamt/e/innen oder in 

sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit insgesamt mindestens zwanzig 

Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt haben, können folgende 

Ehrenbezeichnungen erhalten:  
  

- Gemeindevertreter/innen        =    Gemeindeälteste/r  
- Beigeordnete          =   Ehrenbeigeordnete/r  

- Bürgermeister/innen        =   Ehrenbürgermeister/in  

- Sonstige Ehrenbeamt/e/innen =    eine die ausgeübte Tätigkeit  

und ehrenamtlich Tätige      kennzeichnende Amtsbezeichnung  

           mit dem Zusatz Ehren-,  

 

  Die Ehrenbezeichnung richtet sich nach der zuletzt oder 

überwiegend ausgeübten Funktion.  
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(2)  Über die Verleihung entscheidet die Gemeindevertretung (§ 51 Ziffer 

3 HGO).  

 

(3)  Die Ehrung ist nach Erreichen der in § 4 Abs. 1 festgelegten 

Mindestzeiten vorzunehmen.  
 

(4)  Die Verleihung wird durch Übergabe einer Urkunde vollzogen.  

§ 3 Abs. 3 gilt entsprechend.  

 

 

§ 5 
Bürgerbrief  

 
(1)  Neben dem Ehrenbürgerrecht (§ 3 Abs. 1) und den 

Ehrenbezeichnungen (§ 4 Abs. 1) wird zur öffentlichen Anerkennung 

durch die Gemeinde Mainhausen noch folgende Ehrung verliehen: 

  

  Bürgerbrief  

  Der Bürgerbrief wird für besondere Verdienste um das Wohl oder  

 Ansehen der Gemeinde Mainhausen verliehen. Über die Verleihung  

 entscheidet die Gemeindevertretung. Der Bürgerbrief ist in  

 feierlicher Form zu verleihen.   
 

(2)  Die Verleihung wird durch Übergabe einer Plakette und einer 

Urkunde vollzogen. Die Plakette zeigt das Wappen, die Inschrift 

„Mainhausen“ und trägt die Worte „Für besondere Verdienste“.  

 
   

 

§ 6 
Verleihung der Ehrenplakette für besondere Leistungen  

 

(1)  Für hervorragende Leistungen in Sport und Kultur oder anderen 
Leistungsdisziplinen kann die Ehrenplakette in drei Stufen verliehen 

werden:  
 

1. Stufe:  Ehrenplakette in Bronze  

2. Stufe:  Ehrenplakette in Silber  

3. Stufe:  Ehrenplakette in Gold  
  

(2)  Die Verleihung der Ehrenplakette in Bronze setzt hervorragende 

Einzel- oder Gruppenleistungen in Sport, Kultur oder anderen 

Leistungsdisziplinen auf Landesebene voraus.   
  

(3)  Für die Verleihung der Ehrenplakette in Silber sind hervorragende 

Leistungen auf Bundesebene erforderlich.  
 

(4)  Die Ehrenplakette in Gold kann nur für außergewöhnliche, 

hervorragende Höchst- und Bestleistungen auf internationaler Ebene 

verliehen werden.  
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(5)  Über die Verleihung entscheidet die Gemeindevertretung.  

 

§ 7 
Urkunden   

 

Die Urkunden im Sinne der §§ 3 bis 5 werden durch den/die 

Bürgermeister(in) und den/die Gemeindevertretervorsitzende(n) 

unterzeichnet und tragen die Siegel der Gemeinde.  
 

§ 8 
Form der Verleihung   

 

(1)  Ehrungen nach dieser Ordnung nimmt der Gemeindevorstand in 

feierlicher Form vor.   
 

(2)  Im  Falle der §§ 3 bis 5 soll die Ehrung in einer Sitzung der 

Gemeindevertretung vorgenommen werden. 
 
 

§ 9 
Schlussvorschriften   

 

Die Gemeinde Mainhausen kann die Ehrung nach §§ 3 bis 6 durch 

Beschluss der Gemeindevertretung (§ 51 Ziffer 3 HGO) wegen unwürdigen 

Verhaltens aberkennen.   
 

 

§ 10 
Inkrafttreten 

 

(1)   Diese Ehrenordnung tritt am Tage nach ihrer Beschlussfassung in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Ehrungsordnung vom 

01.07.2014 außer Kraft. 
 

(2)   Der § 2 Abs. 3 gilt auch für diejenigen, denen diese Auszeichnung 

vor Inkrafttreten dieser Ehrenordnung verliehen worden ist.  

 

 
 

Mainhausen, den 16.11.2016       Der Gemeindevorstand der  

Gemeinde Mainhausen 
  

 

 

 

 
 (Siegel)             
           Disser,  Bürgermeisterin    


